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die Leistungs(wider)klage erfolgt. M.a.W. muss gesichert sein, dass dem Beklagten eine Sachent-
scheidung nicht vorenthalten bleibt, was feststeht, wenn die erhobene Widerklage einen Ausspruch
zur Sache erlaubt (Musielak/Foerste a.a.O. § 256 Rn. 16, mit Verweis auf BGHZ 134, 201 [209 ff.];
BGH NJW 1996, 2725 [2726]) und die Widerklage vom Widerkläger nicht mehr einseitig zurück-
genommen werden kann (BGHZ 165, 305 [308 f.]; Musielak/Foerste a.a.O. § 256 Rn. 16).

Dass erstere Voraussetzung vorliegend gegeben sein dürfte, ergibt sich aus den Ausführungen zu
B. Nicht mehr einseitig zurückgenommen werden kann die (Wider-)Klage, sobald der (Wider-)Be-
klagte mündlich zur Hauptsache zu verhandeln begonnen hat, § 269 I ZPO. Maßgeblicher Zeit-
punkt für das Unzulässigwerden der negativen Feststellungsklage des F ist demnach der des Beginns
der mündlichen Verhandlung über die Leistungsklage des G.
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HILFSMITTEL Gesetz

� SACHVERHALT
Enttäuscht darüber, dass ihn seine kurzzeitige Freundin Julie (J) wegen des Surflehrers Alejandro
(A) verlassen hat, trinkt Toni (T) in einer Kneipe Bier, um sich von seiner maßlosen Eifersucht
abzulenken. Dabei kommt er mit dem 70-jährigen Lothar (L) ins Gespräch, der begeistert von
seinen Sprengstoffeinsätzen bei der französischen Fremdenlegion in afrikanischen Ländern berichtet.
Leider seien jedoch seine Alterseinkünfte etwas knapp, weshalb er sich gerne etwas hinzuverdienen
möchte.

T sieht seine Chance gekommen und bietet dem L 20.000 A für den Tod des A. L ist damit
einverstanden. Wann, wie und wo er den Auftrag ausführen werde, müsse T aber ihm überlassen.
Dem T ist dies recht. Er nennt dem L als Adresse des A den Ahornweg 19 und teilt mit, dass A
einen Audi A 3 fahre. Als Vorschuss gibt er L 5.000 A.

Bereits wenige Tage später begibt sich L gegen 23.00 Uhr in den Ahornweg. Da er seit einer
Granatenexplosion im Tschad etwas schwerhörig ist, hat er jedoch Hausnummer 9 verstanden.
Dort findet er in der Hofeinfahrt (zufällig auch) einen Audi A 3, an dessen Lenkgestänge er – in
der Überzeugung, dass es sich um das Fahrzeug des A handele – mit einer Zugleitung eine
Handgranate in der Weise befestigt, dass sie bei einem scharfen Einschlag des Lenkrads explodieren
und den Fahrer des Pkw sofort töten würde. Die Möglichkeit, dass bei der Explosion auch zufällig
vorbeigehende Fußgänger getötet oder verletzt werden, schloss der Sprengstoffexperte aufgrund der
begrenzten Sprengwirkung der Granate von vornherein aus. Auch vertraute er (aufgrund der weite-
ren glaubhaften Schilderungen des T) darauf, dass A das Fahrzeug an diesem Tage alleine benutzen
werde. In der Überzeugung, gute Arbeit geleistet zu haben, geht L zurück in sein Seniorenwohn-
heim. Dort findet er jedoch keinen Schlaf, da er von plötzlichen Gewissensbissen geplagt wird.
Gegen 3.00 Uhr will er sich daher auf den Weg zum Tatort machen, um die Sprengladung wieder
zu entfernen. Der Hausmeister des Seniorenwohnheims hat jedoch weisungsgemäß zum Schutz
verwirrter Senioren ab 24.00 Uhr das Gebäude so verschlossen, dass es nur noch mit dem Zentral-
schlüssel geöffnet werden kann, zu dem L keinen Zugang hat.

Daher greift er zum Telefon und ruft bei der nächsten Polizeiinspektion an. Mit verstellter
Stimme teilt er dem Polizeibeamten Gandl (G) mit, der Besitzer des A 3 vor dem Haus Ahornweg
9 dürfe heute auf gar keinen Fall seinen Audi benutzen, weil dort ein Sprengsatz angebracht sei. G
hält dies für den Scherz eines Betrunkenen und unterlässt es, den Anruf an eine Streifenwagenbesat-
zung weiterzuleiten.

Gegen 8.15 Uhr macht sich der Bewohner des Ahornweges 9, der Rentner Rings (R), auf den
Weg zum Supermarkt. Er besteigt seinen Wagen, an dem L die Granate angebracht hat. R startet
den Motor und lässt den Audi in der abschüssigen Einfahrt ohne Lenkeinschlag anrollen. Vor der
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Einfahrt auf die Straße reißt die Zugleitung der Sprengfalle ab, ohne eine Explosion auszulösen.
Andere Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Nähe.

Wie haben sich L und T strafbar gemacht? Auf die §§ 30, 303 ff. und 308 ff. StGB sowie das
Waffen- und Sprengstoffgesetz ist nicht einzugehen.

� LÖSUNG

1. Teil: Strafbarkeit des L

A. STRAFBARKEIT DES L WEGEN VERSUCHTEN MORDES AN R GEM. §§ 212 I, 211 II,
22, 23 StGB

Die gemeinsame Prüfung von §§ 212 und 211 bietet den klausurtaktischen Vorteil, dass die (von
den Bearbeitern vorliegend erwartete) Erörterung der Mordmerkmale auch dann (an überdies auf-
bautechnisch günstiger Stelle) erfolgt, wenn die Tötung gerechtfertigt oder entschuldigt ist, oder
im Falle des Versuchs – wie hier – ein Rücktritt eingreift (siehe hierzu auch Kaspar JA 2007, 699).
Zum Deliktsaufbau bei Mord und Totschlag vgl. i.Ü. Wessels/Hettinger BT/2, 32. Aufl., 2009,
Rn. 134 ff. sowie Rengier BT /II, 10. Aufl. 2009, § 4 Rn. 8 ff.

Da es zur (unmittelbaren) Herbeiführung des tatbestandlichen Erfolges (Tod) vorliegend auch einer
Handlung/Mitwirkung des Opfers bedurfte (Losfahren mit dem Pkw), erscheint überdies gut ver-
tretbar, auf die Konstellation der mittelbaren Täterschaft gem. § 25 I Alt. 2 abzustellen (Opfer als
Werkzeug gegen sich selbst).

I. Fehlende Vollendung
R wurde nicht getötet, der tatbestandliche Erfolg ist demnach ausgeblieben.

II. Strafbarkeit des Versuchs
Die Strafbarkeit des versuchten Mordes ergibt sich aus §§ 12 I, 23 I, 211 I StGB.

III. Tatentschluss
Der Täter müsste Vorsatz bzgl. aller objektiven Tatbestandsmerkmale des Mordes gehabt haben.

1. Grundtatbestand des § 212 I StGB
Tatbestandsirrtum Der Vorsatz des L war vorliegend darauf gerichtet, den A zu töten (dolus directus I). Fraglich ist

jedoch, ob der Umstand, dass L sich in der Hausnummer geirrt hat, und demzufolge die Granate
am falschen Fahrzeug anbrachte, als Vorsatz ausschließender Tatumstandsirrtum i.S.v. § 16 I 1
StGB (die Bezeichnungen »Tatbestands-« und »Tatumstandsirrtum« stehen gleichwertig nebenei-
nander. Für die Terminologie »Tatumstandsirrtum« spricht allerdings der Wortlaut des § 16 I
StGB, vgl. auch Joecks StGB, 8. Aufl. 2008, § 16 Rn. 7 ff.) zu sehen ist. Dies wäre allerdings zu
verneinen, wenn es sich hier um einen (hinsichtlich des Vorsatzes) unbeachtlichen Motivirrtum i.S.
eines error in persona (Irrtum über die Identität des Angriffsziels) handelte. Dagegen wäre bei einer
aberratio ictus (Fehlgehen der Tat) von einer rechtlich bedeutsamen Abirrung auszugehen, die den
Vorsatz entfallen ließe (näher hierzu Jäger Examens-Repetitorium Strafrecht AT, 4. Aufl. 2009,
Rn. 88 ff.).

Error in persona Ein error in persona (vel obiecto) liegt vor, wenn sich der Täter bei seinem Handeln über die
Person des Angegriffenen irrt, also infolge einer Personen- bzw. Objektsverwechslung versehentlich
das falsche Opfer angreift (vgl. insoweit Wessels/Beulke AT, 39. Aufl. 2009, Rn. 244 ff.). Die Unbe-
achtlichkeit des error in persona für den Vorsatz ist dabei für diejenigen Fälle anerkannt, in denen
der Täter sein Opfer unmittelbar sieht und angreift, sich dabei aber über dessen Identität irrt
(BGHSt 37, 214 [216]. Fraglich ist allerdings, wie sich der Umstand auswirkt, dass L das Opfer
vorliegend gerade nicht optisch wahrgenommen hat. Richtigerweise sind beide Konstellationen
gleich zu behandeln. So ist insbesondere zu bedenken, dass L das Tatopfer durch das zur Sprengfalle
umfunktionierte Fahrzeug jedenfalls mittelbar individualisiert hat. Es kann insoweit also von einer
gegenständlichen Individualisierung des Opfers gesprochen werden (vgl. BGH NStZ 1998, 294 [295];
zust. Roxin AT I, 4. Aufl. 2006, § 12 Rn. 197).

L wollte den Besitzer des manipulierten Fahrzeugs »in die Luft jagen« und so wäre es auch
gekommen, wenn die Granate gezündet hätte. Er irrte sich dabei lediglich über die Person des
Autobesitzers, da er davon ausging, das Fahrzeug gehöre A, und nicht dem R. Es kann im Ergebnis
keine Rolle spielen, ob der Autoinsasse R stirbt (oder wie hier beinahe den Tod findet), weil L die
Granate direkt auf ihn wirft, in der Meinung, es handele sich um A, oder aber deshalb, weil L die
Granate am Auto in der Annahme befestigt, dass A und nicht der Rentner in den Wagen einsteigen
werde. Es liegt daher auch hier nur ein unbeachtlicher error in persona vor, der in Anbetracht der
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